
Buchbesprechungen 

\Volfgang Dimbler. Das ZIVilrecht. Ein Leit­

faden durch das BGB, 2 Bände, Rembek bei 

Hambl<rg (rororo aktuell 2217Jh2174) 1997, 

692 und 764 Selten, je DM 26,90 

Es ist ein ehrgeiziger Versuch, das gesamte 
BGB und einige Nebengesetze des Sonder­
privatrechts auf ca. I }CO Seiten Text allen am 
Zivilrecht Interessierten (Studenten Wie 
Nicht-Studenten) naher:wbringen, Wie 
Däubler sich das selbst vornimmt. Von der 
Sprache her ist dies gut gelungen. Der Text ist 
leicht verständlich. juristische Termini sind 
gut erläutert. Von der Sache her gilt diese Be­
wertung nur für die ersten drei Bücher des 
BGB, und das auch nur eingeschränkt. Das 
ge"mte Familienrecht wird auf ca. 110 Sei­
ten . das Erbrecht auf 65 Seiten abgehandelt. 
Eine flächendeckende Darstellung der 
Rechtsmaterie, wie sie der Leitfaden für die 
anderen Bücher vornimmt, oder gar 
problemorient ierte Analysen des Familien­
und Erbrechts, sind auf diesem Raum nicht 
moglich. Hier werden nur Grundstrukturen 
dargestdlt und einige Probleme angeris­
sen. 

Das Werk will ein Leitfaden durch das BGB 
sein. Es hat .150 nicht den Anspruch des gro­
ßen Lehrbuchs, erschopfend die Problematik 
des behandelten Rechtsgebiets darzustellen 
und zu analysieren. Es kann auch keine mitt­
leren Lehrbücher ersctzen. Vielmehr eignet es 
sich für den Erwerb eines fundierten Über­
blicks einerseitS, als Referenzwerk ZUm Ein­
stieg in spezifische Problembereiche anderer­
seits. Das Stichwortverzeichnis ist dafür auch 
ausführlich genug, so daß auch der Leser, der 
das Werk nicht von Anfang bis Ende liest, 
leicht die für seine Fragestellung relevanten 
Abschnitte findet. Das.selbe gilt für die detail­
lierte Gliederung. 

Däubler beginnt seine Darstellung mit einer 
Einführung, die sich an Jura-Studierende der 
Anfangsseznester richtet. b folgt ein Ab­
sc hnitt über die Rahmenbedingungen des Zi­
vilrechts. in dem das Verhältnis des Rechts zu 
anderen Normensystemen erörtert wird, die 
Erscheinungsformen des Rechts dargestellt, 
die gesellschaftlichen und verfassungsrechtli­
ehen Rahmenbedingungen für den Inhalt des 
Rechts sowie das Verhältnis von Zivilrecht 
zum öffentlichen Recht erörtert werden. An­
schließend behandelt Däubler die Rechtsma­
[erie des BGB weitgehend in der Ordnung 
der Systematik des BGB. Allerdings wird 
sinnvollerweise das Sachenrecht aufgetei lt in 
einen Abschnitt über Verfügungsgeschäfte, in 
dem der Eigenturnserwerb behandelt wird , 
einen Abschnitt über den Schutz des guten 
Glaubens, in dem auch der gutgläubige Er­
werb erortert wird (Bd. I, Kap. 14) sowie ein 
Kapitel izber SicherungsrcclHe (Bd. 2, Kap. }), 
in dem die traditionellen Realsicherheiten ne­
ben der Sicherungsübereignung, den perso­
nalen Sicherungsrechten und der Sicherungs­
abtretung behandelt werden. 
In weiten Teilen des Buches werden Zusam­
menhänge ausgezeichnet dargestellt, die we­
gen der komplexen Verweisungstechnik des 
BGB, der Herausbildung vOn Richterrecht 
und den nicht allgemein bekannten histori­
schen und sozialen Zusammenhängen dem 
Leser SOnSt verschlossen blieben. So werden 
höchst komplizierte Sachverhalte in Kürze so 
aufbereitet, daß sie dem juristisch nicht son­
derlich Vorgebildeten zugänglich werden, wie 
z. B. die Folgen für den bosglaubigen Berei­
cherungsschuldner (Rdnr. 1646 H.). 
Dasselbe gilt für die Darstellung des Verhält­
nisses des Zivilrechts zum öffentlichen Recht 
(Rdnr. 115 H.), die rechtspolitische wie auch 
rechtsdogmatische Kritik der Lehre vom 50-

?ialtypischen Verhalten (Rdnr. 881 H.), die 
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Erörterung des Kontrahierungszwangs. die 

dessen Notwendigkei[ auch über die von der 

Rechtsprechung einbezogenen Situationen 

fur den Verbraucher in einer über den Markt 

vermittelten Gesellschaft begn..indet sowie für 

die Übersicht über vorvertragliehe Haftung 
(Rdnr. 9 [4 ff.), um nur einige der vielen au­
ßerst gut und anschaulich gelungenen Ab­
schnitte zu nennen. 

Sehr plastisch ist auch die Erliuterung der 

Rechtsfähigkeit (Rdnr., 89 H.), bei der klar 
wird, daß die rechdiche Differenzicrung zwi­

schen Menschen bis in dic jünbslc Vergan~en­

heit aktuell war und daß auch ein Gesetz wie 

das BGB keine Garantie gegen Umdeutungen 

durch willfährige Richter im terroristischen 

System des Nation;l.lsozialismus war. für die 

junge Generation VOn Srudierenden ist das 

Heranziehen histOrist..:hcr Beispiele aus der 

Zeit des Dritten Reich s und der Verweis dar­

auf, daß die damals beteiligten Juristen in der 
BRD wieder Karriere n1;:t..;hen konnten, eine 

wichtige Erinnerung. 

GUt gefallen hat mir auch der Abschnitt über 
die Privatautonomie (Rdnr. 50l H.), wo 
Däubler für jeden Anfänger eingangig die 
Problematik der formalen vs. der mat('rialen 

Freiheitsethik und ihre Auswirkungen auf die 

Konzeption von Privatautonomie e rläutert . 

Sein Fazit: Im Bereich des Vertragsrechts hat 

sich ein Konzept von Priv.uautonomic 

durchgesetzt, das die realen Entscheidungs­

bedingungen des Indi viduums berücksichtigt 

und so einen Schutz vor AusbelHung gewäh­

ren \vill. Hin gegen seien die Schranken bei 

der bloßen Ausübung subjektiver Rechte be­
reits weniger ausgeprägt. Das ist zumindest 

mißverständlich . Bei der Ausübung subjekti­

ver Rechte zieht das zwar vOn Däubler ange­

fllhrte Beispiel des Nicht~Produzierens nütz­

licher Gegenstände, die produziert werden 

konnten. Aber er suggeriert dem L~,scr, daß 

hier anscheinend fast schrankenlose Freiheit 

herrsche. Die vielfältigen Vorsc hriften des 

Rechts über technische Standards der Pro­

duktion, über die ZuJassigkei t von industriel­

len und infrastrukturellen Großprojekten. 

über technische Standards von Gebäuden und 

Anlagen ete. sprechen eine deutlich andere 

Sprache. Frei sind Unternehmer bei der Aus­

übung ihrer subjektiven Rechte heute nur bei 

der Frage, ob und in welche Produkte sie in­

vestieren. Nur insoweit erfaßt die rechtliche 

Kontrolle den freien Eigenrumsgebrauch 

nicht. Die uneingeschränkte Freiheit, zu in­

vest ieren oder nicht zu investieren, bleibt 

freilich die entscheidende Prämisse fur Däub­

ler. 
Hervorragend gelungen ist auch die Über­

sicht über die Grenzen rechtlicher Hand­

lungsfähigkeit (r 5. Kap.). Der Abschnitt über 
die Rechtsfolgen sittenwidriger Verträge ist 

allerdings zu knapp. Ein Verweis auf die SteI­

len, an denen das Thema Rechtsfolgen detail­
liert behandelt wird, wäre angebracht. Der 

juristisch nicbt gl.'SdlUlte Leser wird nicht 

ohne weiteres auf die Re!;eln über die Lei­

stungskondiktion kommen , die dann im 

18. Kapitel erLi\1 tcrt ist. 

AUerdings hat das Werk auch seine Schatten­

seiten. Eint: davon wurde oben schon ange­

sprochen. Es is t fals'ch, mdu 7.U woUen, als 

man auf 1300 Seiten leisten kann. Von daher 

würd e es sich empfehlen, das Werk auf die 

ersten drei Bücher des BGB ~u k{)n~entri~rcn 

oder einen dritten, fundierteren lhnd » Fami~ 

lien- und Erbrecht oc anzufügen. Der Verfasser 

will insoweit aJlerdings die Grundzüge ver­

milteln, die priif-ungsrelev,ln[ sind und in ei­

nem Leitfaden nicht fehlen sollten. 
Eine weitere Schattenseite ist in ei_nigen Be~ 

reichen die Detailfülle, die für einen Leitfa ~ 

den wiederum nichl nötig ist. So könnten 

Ausführungen über die Wahlschuld u. a. 
durchaus entfallen, ohne daß das Werk da­
durch Schaden nähme. Im Gegenteil, es ent­
stünde Platz für eine vertiefte Problemerörte­

rung an einigen Stellen, an denen jetzt nur 

kurze Aufrisse zu finden sind. 

Das 6. Kapi,el über das Rechtssubjekt und die 
juristischen Beziehungen zu seiner Umwelt 

z. B. genit zu detailliert . In diesem Stadium 

der I.ektüre wirkt der enzyklopädische An­

satz, der hier verfolgt wird, ermüdend. Da 

stehen kurzc Erläuterungen von Gestaltungs­

rechten, der Vormerkung ete.) neben einer 

Einführun~ von einer knappen Seite über 

Einwcndungen und Einreden , um dann in ei­

nen Abschnitt über die Konzeption des sub­

jektiven Rechts überzugehen, dem wiederum 

ein Abschnitt über die Verjährung folgt. Di­
daktisch ist dieses Kapitel nicht gelun~el1. Es 

setzt viel zu vielOrientierungswissen voraus, 

um die Summe der mitgeteilten Ein:r.dhciten 

in einen Zusammenhang zu bringen. 

Der Zwang Zur kompakten Darstellung fuhrt 
an einigen Stellen dazu, daß Zusammenhän~c 

nicht vermittelt werden oder notwendige.: in­

format.ion en fehlen. Im Abschnitt »rechlsge­

schaftlieher Ausschluß der Vermarktungsfä­
higkei,,, (Rdnr. 494 H.) kann ein Anfänger 
nicht ohne weitc-rcs verstehen. daß es kein 
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treuhändcrisch gebundenes Eigentum gibt, 
wobl aber der Treuhändet ve rpflichtet wer­
den kann, nur unter bestimmtcn Beding'un­
gen über das Trcuhandeigemum 'l.U verfügen. 
Eine Erläuterung des Verhältnisses von Ver­
pflichtungs- und Ycrfügungsgeschäften 'wäre 

hierfür die Voraussetzung. Diese wird aber 
erst sehr viel später gegeben (Rdnr. 1068 ff., 

1089 ff.). 
Vermißt habe ich einen eigenen Abschniu 
über das Verhähn,is von 7wingendcm zu dis­
positivem Recht. Dieses wird nur an mehre­
ren Stellen inzident abgehandelt (7.. B. 

Rdnr. 64 L). Dadurch können Mißverständ­
nisse entstehen. Wer über keine Kriterien ver­
fügr , zwingendes Reeht zu bestimmen, wird 
in Rdnr. 540 überrascht damit, daß . Abma­
chungen ... , die sich nicht mit dem geltenden 

Recht vereinbaren lassen, ... unwirksam « 
sind, wo doch eine Randnummer zuvor erst 
dargestellt wurde, daß Abmachungen sehr 

wohl vom geltenden Zivilrecht abweichen 
dürfen. 

Bei der Erorterung der Produkthaftung 

(Rdnr. 1219 ff.) wird der Zusammenhang mit 
dem Organis3tionsverschulden nicht ohne 
weiteres klar. Denn dieses wird zUvOr - wie 
auch sonst leider weitgehend übl.ich - separat 
bei der Analyse von §§ 831 H. BGB abgehan­
delt (Rdor. 11 t8). Der Zusammenhang zwi­

schen Pflichtenmaßstab, Einstehenmüssen 
für das Handeln in komplexen Organisatio­
nen und der NOlwendigkeit einer Zuweisung 
der Verantwortung für Organisationspflich­
tcn an den Gesch~frshcrrn wird so zerrissen, 
zumal bei der Frage, wen eine Verkehrsp flicht 
'rifft, ausgclühn wird , daß ihre Erfüllung auf 
einen anderen übertragen werden kann, so 
daß der eigentlich Yerptlichtete nur noch für 
Ausw,hl und Überwachung haftet 

(Rdnr. t048 f.). Bei der Erörterung des Feh­
lerbegriffs wird hingegen nur gesagt , daß die 

aufgeführten fehler vom Hersteller zu ver­
treten sind . 
Bei der kurzcn Einführung in das Prozeß­

rech, (Rdnr. '47 H.), bei dem insbesondere 
die strukturelle Unterlegenheit von Verbrau­
chern gegenubcr Unternehmen rn.it ReehtS­
abteilung herausgearbeitet wird, um dann die 
Verbandsklage als Mittel zur Überwindung 

dieser Unterlege nheit einzuführen, fehlt der 
Hinweis auf die Erlcichterung des Zugangs 

zum Recht, die in den letzten Jahnelmten 7..U 

verzeich.nen ist. und zwar durch staatliche 
wie durch marktvermittelte Einrichtungen. 
So senken das Beratungshilfegesetz, die Mög-

lichkcit der Prozeßkostcnhilfe, die weite Ver­

breitung von Rechtsschutzversicherungen die 
Schwelle, die von Verbrauchern überwunden 
werden muß, ermöglichen den Zugang zu 
qualifiz ierter Rcchtsberatung und ebnen so 
ein Stü ck der strukturellen Unterlegenheit 

Cln. 
Der Verweis auf das EG-Recht (Rdnr. 6)) im 
Kapitel über Erscheinungsformen und Rang 

von Rechtsquellen zeig, zwar richtig auf, daß 
die Europäisierung im allgemeinen Zivilrecht 
noch nicht weit entwickelt ist. Für die Berei­
che, wo das Europarecht sich entfaltet hat , 
fehlt dcr Hinweis, daß es dem Recht der Mit­

gliedstaaten vorgeht und wa,rum dies so ist. 
Nicht erwähnt wird auch die Bedeutung des 
EG- Rechts für den Bürger in dem Fall, daG 

ein Mitgliedsstaat seine Verpflichtungen aus 
einer EG-Richdinie nichl umsetzt, was ge­
rade im Reiserecht in unmittelbarer Vergan­
genheit akruell w,r. Die einsch lägigen Richt­

linien sind jedoch jeweils dargestellt. 

Unter der Rubrik 1) Was ist zu knapp?« ist 
auch die Übersicht über die Methoden der 

Auslegung von Gesetzen zu verbuchen 
(Rdnr. 75 H.). Kcin Anfanger oder Nichtju­
rist kann mit ~~inr.r Erläuterung von jeweils 
einem Satz etwas mit den vier Standardme­
thoden anfangcn . Dasselbe gilt für die Er­
wähnung der analogen Anwendung. Ein Me­
thodenkapitel wäre erforderlich gewesen. 

Zuweilen finden sich allzu apodiktische Be­

haupmngen, so z. B. bei der Erdnerung des 
sog. Flugreisefalles (Rdnr. 769). In diesem hat 
ein fa,sr volljähriger Minderjähriger sich eine 
Flugreis< ersch~chcn . Ohne auf die Argu­

ment:uion dcs BGH einzugehen. macht 
Daubler geltend, die Verurteilung zu Werter­
satz hebeie den Mi.nderj:ihrigenschutz aus 
und ent.spreche nicht den Intentionen des Ge­
setzgebers. Es handclt sich hier um einen Fall 
der bewußten Inanspruchnahme fremder 
Dienstleistung, ohne daß ein Recht darauf be­
stchr. Hicr wird, ähnlich wie bei unerlaubcer 
Handlung, in fremde Rechtszuständigkeiten 
eingegriffen, cnlSprcchend wird die Inan­
spruchnahme frcmder Dienstlcistung auch 
von einigen Autoren als Unterfall der Berei­
cherung in sonstiger Weise angesehen . Die 
Heranz iehung der Regeln über die Deuktsfä­

higkcit durch den BGH, um dem Minderjäh ­

rigen die Berufung darauf zu versagen, daß 
eine Bereicherung überhaupt nicht entstan­
den sei, entspricht insofern durchaus der Sy­
stematik des Minder;ährigenschutzcs, der ei­
nen weitgehenden Schutz vor vertraglichen 
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510 Verpflichtungen um faßt, aber schon Sicben­
;ahrige für unerlauhte Handlungen haften 
läßt, wenn die nötige Einsichtsfihigkeir gege­
ben ist. Dieser komplizierte FaU, der zu vie­

len Aufsätzen geführt hat, zeigt exemplarisch. 
daß ei.n Leitfaden nicht der geeignete On ist, 
solche komplexen SIreirfragen zu behandeln, 
weil bei der Kürze der Hinweise cin Pro­
blembewußrsein nicht entwickelt werden 
kann. 

Manchmal kommt die theoretische Analyse 
der gedrängten Darstellung \Vegen zu kurz. 

Das betrifft einerseits d.ie Darstel!ung des der 
Entstehungsgeschichte des BGB zugrunde 
liegenden Sozialmodells u"d seiner Wandlung 
seither (Kap. 4). Allerdings wird dies nur bei 
der Erörterung des Vertragsrechts pl:l.srisch. 
Daß mit aufkommender Industriali ... ierung 
ein an individuelles Verschulden anknüpfen­
des Deliktsrecht die Risiken der Produktion 
externalisiert, wird erst im Abschnitt über das 

Deliktsrt'd1t herausgearb(·ittL Doch auch 
hier lassen die knappen Andeutungen 
(RdTU". 9t t L) über die Einschätzung der 
Funktion des Deliktsrechts den Leser unbe­
friedigt. In der Tat war und ist es d_ie reale 
FU.nkt.ion des bürgerlichen Deli.ktsrecills, ei­
nen Teil der Schäden durch die Industrialisie­
rung zu externalisieren , Diese Konzeption 
entsprach auch liberalem Denken am Ende 
des 19.Jahrhunderts. Daß heutige Theorien 
der ökonomischen Analyse des RechtS 
ebenso liberalem Denken entsprechen und 
gleichwohl die Internalisierung von Schaden 
begründen, gehl dadurch verloren.Insbeson­
dere erscheint die von Daubler herangezo­
gene sozialSlaatliche Perspektive (Rdnr.913) 
verkürzt. Die von ihm genannten Versiche­
rungs- und Fondslösungen sollen gerade 
nicht den Schädiger aus der Verantwortung 
entlassen und das Risiko von der Allgemein­
heit auffangen lassen. Vielmehr geht es 
darum, Risiken den Verursachern zuzuwei­
sen, so daß deren Versicherung für eine Inter­
na.lisierung und damit über eine Verteuerung 
des risikobehafteten Verhaltens für dessen 
tendenzielle Reduktion auf ein Optimum 
sorgt. Es h,ndelt sich im Kern um ei nen An­
satZ individueller Zurechnung. Traditionell 
sozia.lstaadiche Lösungen haben ~erade nur 
die Folgen der Externalisierung zu beseitigen 
versucht, kannen ;lber keinen Einfluß auf das 
Ausmaß der entstehenden Risiken haben, 
Kosten von Unf:illen, die sozialstaadich über 
die gesetzlichen Krankenversicherung letzt­
endlich die Ware Arbeitskraft verteuern, 

würden, wenn sie Haftpflichrversicherungen 
aufgebürdet würden, nlchr nur die Arbeits­
krah verbilligen, sondern gleichzeitig auch 
über die individuclle Zurechnung I'TI.inels Ver~ 
sicherungspdmien die unfallverursachendc 
Aktivität verteuern und zu einer Optimie­
rung der Schadens vorsorge, mogJicherwcise 
auch zu einem Sinken des riskanten Aktivi­
rätsniveaus führen. 
Die Tatsache, daß die Begrenzung der Ge­
fährdungshaftung nach dem Atomgesetz auf­
gehoben wurde, wird von Däubler so gewer­
tCt, als ob der Gcsec1.geber damit die Risiken 
moderner Großtechno logien zur Kenntnis 
nehme (Rdnr. t (98). Gerade bei der Auflle­
bung der Haftungsbeschränkung handelt es 
sich aber um ein Stück symbolischer Politik, 
wie auch DaubJer andeutet. Denn ohne An­
hebung der Deekungsvorsorge von 
5 Mio. DM hat die unbegrenzte Haftung 
überhaupt keine rellen Folgen. Nach der Ka­
tastrophe von Tschernobyl waren in der weit 
entfernten Bundesrepublik die Schäden we­
sentlich höher. Eine Berücksichtigung der Ri­
siken der Aromtechnolog-ie kann effizient nur 
so geschehen, daß diese Risiken voU in den 
Preis der so produzierten Elektrizität einzu­
gehen hätten, d. h. individuelle Deckungsvor­
sorge für das volle Risiko. Alternative ener­
gien wären dann erheblich konkurrenzfähi­
ger. 
Die Ausfi.ihrungcn über die Fahrl:,ssigkeit 
differenzieren nicht danach, ob es sich um 
Al1ta~!i!iituationen oder um Verhalten in Or­
gallisationen handelt, d:ts durch Investition in 
Organisation, Information und Produkten!­
wick.lu.ng monetär stcuerbar iSL rahrläs.<;ig .. 
keit als objektiver Maßstab dient in beiden 
Fällen nur der Risikozuweisung. Im Falle ge­
werblicher Tätigkeit können die MaßStabe 
erhc.:blich höher angesetzt werden, denn hier 
handelt es sich um Tätigkeiten, bei denen Ri­
siken planmäßig einkalkuliert werden. 
\'(I'ieso die Zuweisung der Ptljcht an den Rei­
severanstalter, die Sicherheit von Balkongit­
lern in Vertragshütels zu überprüfen, eine 
Übertreibung sein soll, ist dann nicht mehr 
naclwoJ Iziehbar. Letztlich ist das Niveau an 
Sicherungspflichten so 1.U wählen, daß ein 
Optimum an Schadensprävention erreicht 
wird. Und diese kann im vorliegenden Fall 
vom Reisevcranstaher durch Kontrolle und 
Auswahl seiner Venragspanner wesentlich 
besser organisien werden als durch den Rei­
senden . Die Ausführungen in Rdnr. 9 t 8 zur 
rechtlich organisienen Prävention, insbeson-
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dcre im Bereich rationaler Organisation, wer­
den hier leider nicht mehr aufgegriffen. 

Die Erörterung des Wertungsspielraums des 
Richters bei der Auslegung läßt eine intensi­
vere theoretische Grundlegung vermissen. 
Der Hinweis darauf, daß Richrer letzdich ei­

nen Wenungsspielraum haben , den sie je nach 
ihrer Grundeinsrellung nutzen (Doubler 

führt hier die Kategorien strukturkonserva­
tiv, wenkonservativ, progressIv ein 

Rdnr.78), da.rf nicht dahin mißverstanden 

werden, als sei hier eine weitgehende Bclie­
bigkeit gegeben. Tarsächlich gibt es Grenzen. 

S«ts muß das Argument des Richrers ,u ge­

faßt sein, daß die von ihm gerroffcne Rege­

lung dem Anspruch nach von allen Bürgern 

akzeptien werden können muß (Habermas, 
(991, 171 H.). Ocr Hinwcis, daß sich ).ver3nl­
worrungsvolle Juristen zu überlegen (pfle­

gen), ob ihre Entscheidung unter Jurist .. 'n, 
aber auch in der allgemeinen Öffentlichkeit 

Zustimmung finden wird(~, ist zu schwach. 
Einerseits haben bei funktionierender politi­
scher Öffentlichkeit Werrungen keine 

Chance, sich durchzusetzen, wenn sie nicht 
den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhe­

ben können . Anderersei1s gibt es durchaus 
Wenungen , die den Anspruch auf Allgemein­

gültigkeit erheben können, aber in der Öf­

fentlichkeit nicht allgemein akzeptiert wer­
den. Gleichwohl ist es nicht verantwortungs­
los, sie dann zu treffen. Ein gutes Beispiel ist 
hier das Kruzifix-Urteil des BVerfG. Die sp'­

ter (Rdnr. 104 ff.) erorterten Grenzen der Be­

liebigkeit (An.79 Abs.) BGB, elementare 

Anforderungen der sozialen Marknvirt­
schaft. die Auseinandersctzung im politi­
schen Prozdl) greifen hier zu kurz. 

Auch der kleine Abschnitt über Recht und 

Moral greift die umfangreiche Diskussion 

über universalistische Moral und partikulare 
Erhiken nicht auf (vgl. statt aller nur Rl.iner 
I'oerst t994), abgesehen davon, daß ihre Plu­

ralität erwähnt wird. 
Zum Abschluß noch einige Bemerkungen z.ur 
Einführung. D'ubler beginnt sein Werk mit 

einigcn praktischen Ratschlägen an Studie­
rende, wie sie sich angesichts der Misere 
überfüllter Hörsäle und mangelnder didakti­

scher Fahigkeiten einiger Hochschullehrer 

~elbst helfen und die im ersten Zugriff zuwei­
len unverständliche Flchsprache erlernen und 
sich Strukturen des Zivilrechts erarnciten 
können. Aber es I:ißt sich auch, wie Oaubler 
gleichfaLls betont, in Massenveranstaltungen 
noch Initiative und Diskussion mobilisieren. 

Studierende müssen sie nur einfordern. Das 
mit Däublers Leitfaden mögliche Selbststu­

dium ist keine l':rsatzläsung. 
Bei den Arbeitsmitteln fehlt der Hinweis auf 

den Juris-Compurer und die vielen frei zu­
gänglichen Informationen im Internet, die 
dort sich formierenden Diskussionsforen 
nicht zu vergessen. Und wenn man schon ein 
Kapitelchen übe.r Fallösungen einbezieht, 
dann sollte es nicht den Anschein erwecken, 
als sei das alles unproblematisch. 

Insgesamt konnte das \'(Ierk nur anhand 
exemplarischer Partien vorgestellt werden, in 
seinen Stärken \Vie in seinen Schwächen . Die 
hier erörterten Schwächen stellen aber nicht 
in Frage, daß es sich um eine gut brauchbare 
Einführung in das bürgerliche Vertrags-, Haf­

tung.s- und Vermögensrecht handelt. Wer ei· 
nen funJicrten Überblick über diese Rechts­

materien in einem ersten Zugriff gC\\'innen 
will, sollte das vorGegende Werk ernsthaft in 

Erwäg-ung ziehen. 

Literatur: 
Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung, 

Frankiurt 1. M. 199' 
Rainer FoCfst, Kontexte der Gerechtigkeit) 
Frankfurt a. M. '994 

Wolf gang Voegeli 

Roland Schimmel, Eheschließungen gleich­
geschlechtlicher Paare' Ber/in (ScJmften zum 
Biirgerlichen Recht, B'LYld 184, Duncker & 
Humblot), 245 Seiten, DM 98,-

Das Bundesverfassullgsgericlu hat in seinem 
Nichtannahmebeschluß vom 4. Oktober 

'993 (NJW 93, )058) ausgeführt., daß die 
Geschlechtsverschiedenheil (bisher) zu den 

prägenden Merkmalen der Ehe gehöre und 

_hinreichende Anhalcspunkte für einen 
grundlegenden Wandel des Eheverständnisses 

in dem Sinne, daß der Geschledltsvcrschie­
denheit keine prägende Bedeutung mehr zu­

käme, nicht erkennbar« seien. weshalb kei­
ne Grundrechtsverletzung in der Ablehnung 
der Aufgebotsbestellung für das gleich~c· 

s"hlecht~che Po.r gelegen habe. Es hat die 

Öffnung der Ehe als eine Frage der politi­

schen Willensbildung aufgcf.1ßt und sich d.­

her geweigert. sie als eine frage der Gcscues­
auslegung z u behandeln . Auf die Frage, ob 

die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche 

5[[ 
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5 11 Paare durch einfach-gesetzliche Regelung 
möglich wäre, ausdrücklich einzugehen, be­
stand aufgrund der fal1gesra\tung kein Anlaß. 
Aus dem Satz ", Insoweit ist nicht ersichtlich, 
daß der Gesetzgeber den genannten Grund­
rechten nicht auch ( !) auf andere Weise aJs 
dadurcb Rechnung tragen könnte, daß er die 
Rechrsform der Ehe für gleichgeschlechtliche 
Partner öffnet", wird jedoch deutlich, daß 
eine Eheschließung gleichgeschlechtlicher 
Paare grundrechtlich durchaus zulässig ist 
und nur vom politischen Willen des Gesetz­
gebers oder dem gesellschaftlichen Leitbild 
für die Ehe abhängig iSt. Die (im Gegensatz 
zu geschichtlichen und philosophischen) 
rechtlichen Gründe, die einern Paar. unab­
hängig von der Unterschiedliehkeit der Ce· 
schlechter der Panner/innen, einen Anspruch 
auf Zugang zum Institut der Ehe geben kön­
nen, hat Schimmel mit einer bisher einmali­
gen Akribie dargestellt. 
In dem einleitenden Kapitel I weist der Ver­
fasser auf die moglichen Unterschiede z.wi· 
sehen den Ausdrücken »homosexuelle Paare« 
und »gleichgeschlechtliche Paare., deren 
Panner nicht homosexuell sein müssen, hin. 
Was unbefangenen Lesenden zunächsl als 
übertrieben filigrane tcnnin ologische Grund­
legung ers('heinen mag, erweist sich jedoch 
später als notwendige begriffliche Prä:lision, 
um ernsthafte Argumente VOn zynischen Be­
merkungen wie der Festste llung, daß die Ehe 
auch Homosexuellen offenstehe (aber eben 
nur mit einem Panner des ;tnderen Ge­
schlechts, der deshalb in der Realität für Les­
ben bzw. Schwule als Panner/ in von vornher­
ein gerade ausscheidet), abgrenzen zu kon­
nen. 
Der Gegenstand der Arbeit wird In Aus­
gangsthesen eingeschränkt auf die Frage nach 
dem Zugang von Lesben- und Schwulcnpaa­
ren zur Ehe, so wie sie in Deutschland cxi· 
stien, »weil bisher kein anderes Rechtsinsti­
tut die gleiche Funktion übernimmt · . Damü 
wird eine Vermischung mü den Fragen wün­
schenswerter Ehe- und Familienrechtsrefor­
men vermieden, die zwar spannend. aber 
uferlos wären. 
Die gesellschaftliche und rechdiebe Bedeu­
tung der Ehe, die Vorsrellu.ngen von Homo­
sexualität und den ,ktuellen Stand der hier­
durch aufgeworfenen medizin.ischen Fragen 
sowie die rechtlichen Losungsansätze in an­
deren Ländern werden im zweiten Kapitel 
ausführlich daIgesteUt. Hierzu ge horen die 
Gesetze zur Regelung registrierter Partner-

schaften dcr skandinavischen Staaten und die 
sich hieran anlehnende Praxis in Teilen der 
Niederlande wie auch die vieJr:iltigcn Rege­
lungen von Il domestlc partnerships c< (unge­
fähr: häuslicher Gemeinschaften), mit denen 
in den USA den Lebensgemeinschaften auf 
kommunaler Ebene I .. B. Zugang zu Sozial­
wohnungen und ramilienvergünstigungcn 
gewahrr ,,,erden. Während es sich bei den re­
gistrierten Partnerschaften um der Ehe nach­
gebildete Konstruktionen handelt, die auf das 
jeweilige Eherecht Bezug nehmen , bleiben 
die domestic pannerships schon im Hi.nblick 
auf die geringe Regelungskompetenz notge­
drungen unzulängliche Ver::;u(he, sich nichr 
an der alltäglichen Diskriminierung vOn Paa­
ren, denen Jie Eingehung einer Ehe verwehrt 
ist, zu beteiligen. Die ratscheidung des Sup­
reme COUrl cf Hawaii, derzufolge Ehen 
gleichgeschlechtliehet Paare nicht gegen die 
Verfassung dieses Staates verstoßen, wird zu 
Recht nicht kommentiere , da sie zwar die 
Grundhahung des Verfassers scützt, aber bis­
her keine praktischen Auswirkungen halo 
Im dritten Kapitel behandelt der Verfasser die 
zentrale Frage nach der Zulässigkeit gleich­
geschlechtlicher Ehesc hl ießungen. Hierzu 
wird zunächst der im deutschen Recht nir­
gends definierte Begriff der Ehe untersucht, 
wobei sowohl die Frage nach ihrem Wesen als 
auch die Abgrenzung zum Begriff der Familie 
unter Heranziehung der gesamten Rechtspre~ 

chung und Literatur dargestellt wird. In die· 
sen Passagen bietet die Arbeit auch für dieje­
nigen, die zu anderen Fragen des Ehe- oder 
familienrechts arbeiten, eine reiche Fülle vOn 
Ideen und FllndsteUen für eigene S[Udien und 
weist weit über ihr Th ema hinaus. 
Die Prüfung der Frage, ob eine Eheschlie­
ßung gleichgeschlechtlicher Paare d< lege la ta 
möglich ist, beginnt Schimmel auf Seite 99 
mit einer Prüfung der hi !'w ri s(hen Argu ­
mente (Wo ran daclm der Verfassunggeber?), 
untersucht die sys tematischen Argumente, 
die sich aus dem Zusammenhang von Ehe 
und Fam.ilie ergeben (1st die Ehe l'ine poten­
tielle familie und wenn ja, bedeutet dies, daß 
die Partner die biologische Fähigkeit zur Kin­
derzeugung baben mO.lSen? (5.100) Welche 
Bedeutung hat das Tl'anssexuellengc:>ct'z in 
diesem Zusammenbng' (5. (03) Welche Be­
deutung hat die Möglichkeit der Familienbil­
dung durch Inpflq';l'nahme und Adoption im 
Umkehrschluß auf den Ehebegriif? (S.IC\) 
Ist die sexuelle Orientierung für die Sorge­
rechtsentscheidung nach der Scheidung er-
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heblieh ) (5. 109», um dann ab 5.1" den 
Wandel des verfassungsmaßigen Ehever­
ständnisses nachzuvollziehen und daraus die 
Schlußfolgerung abzuleilen, daß die Tendenz 
besteht, in rechtlicher wie in tatsächlicher 
Hinsicht ebedem unverfügbare In.halte der 
privaten Disposi,·ion zu überlassen (5. 124). 
Es folgt eine Darstellung der Wandlungen in 
der gesellschaftlichen (5.125) und rechtlichen 
(5. 126 H.) Bewertung der Homosexua.!it't, 
auf deren Grundlage schließlich die verschie­
denen Regelungsebenen des Artikels 6 GG 
(ab S. ,}.) auf die Möglichkeit einer Erweite­
rung seines Schutzbereiches untersucht wer~ 
den. 
In den verfassullgsreehtlichen Kernfragen 
zeigt Schimmel (auf S. 13' bis (62) überzell· 
gend, daß eine Interprewion des Ehebegriffs 
des Artikels 6 GG über den vOm Gesetzgeber 
beim Erlaß des Grundgescl2.cs bedachten In­
halt hinaus schon heute ohne weiteres venret­
bar ist. Dieses Ergebnis untermauert er an· 
schließend durch eine Überprüfung am Maß­
stab der Artikelz und J GG. Obwohl diese 
hinter der spezielleren Regelung des Art. 6 
GG z.urücktreten, ist ihre allgemeine Funk­

uon, die per:->tlnliche Handlungsfreiheit des 
Individuums und die Gleichbehandlung aller 
gleichartigen Lebenssachverhahe grundsätz­
lich zu sichern, ein sin.nvolles Instrument, das 

Ergebnis der Untersuchung nochmals zu 
überprüfen. Gerade hierbei zeigt sich, daß ein 
sachlicher Grund für die Ungleichbehand­
Jung zwischen glcich- und yerschiedenge­
schlechdichen Paaren nicht existiert. 
Anschließend wird im yierten Kapücl - ent­
sprechend der vom Verfasser vertretenen 
Rechtsansicht nur yorsorglich - noch auf die 
Möglichkeiten der Öffnllng der Ehe für Paare 
gleichen Geschlechts durch Verfassungsände­
rungen oder einfachgesetzliche Regelungen 
eingegangen. Da im vorangehenden Kapitel 
bereüs alle Argumente mit dem Ergebnis, daß 
nach geltendem Recht eine Eheschließung 
gleichgeschlechtlicher Paare möglich sei, er­
ortert worden sind, bleiben die Ausführun­
gen zu notwendigen GesctzcsnoveUen relatiy 
knapp. Während der Verfasser die Extrempo­
sition, abweichendes Sexualverhalten dürfe 
von kein('m Ge.setzgeber dem normalen 
gleichgestellt werden (Tröndle S. /87/ FIlß­
nou J), mit Gelassenheit als ideologische Be­
hauptung ohne redHswisseflschaftliche Sub­
stanz w-iderlegt, wird die Frage nach einer 
moglicherweise notwendigen Verfassungsän­
derung zur Öffnung der Ehe für gleichge-

schlechtliehe Paare auf S .• 88 sehr knapp 
abgehandelt. Dies ist zwar konsequent und 
trägt zur Lesbarkeit der Abhandlung bei, 
denn hier konnten nur die im dritten Kapitel 
bereits ausgeführten Gedankengänge unter 
veränderten Prämissen wiederholt werden, 
erschwert aber den Zugang zu den don nie­
dergelegten Argumenten im Rahmen der Dis­
kussion über die Einführung des Rechts auf 
Eingehung der Ehe für Personen des gleichen 
Geschlechts durch einfaches Gesetz. 
Im fünften Kapitel wird die Problematik der 
Rechtsprechung zu nichtehelichen Lebensge­
meinschaften aufgezeigt. Obwohl die ehe­
ahnlichen Lebensgemeinschaften inzwischen 
wohl ei.nheJlig von allen Bundesgerichten als 
het erosex uellc Paarc, die in einer eheähnli­
chen Einstehensgememsehaft zusammen 
wohnen und win.schaften. definiert werden 
(B5(;1' 6J, 120/123; BVerwCE 52, 11 / 12; 

BVerfGE ~7, 2341264; BGBZ 121, 116), gibt 
es gerade für die hier maßgeblichen Lebeos­
semeinsehaften keine erkennbare Linie. So 
hat der BGH d.s Recht, eine Person gleichen 
Geschlechts z.ur Führung einer nichteheli­
ehen Lebensgemeinsc.:haft in der Mietwoh­
nung aufzunclunen , anerkannt (BGHZ 91., 
21J12t9), dagegen das Eintreten in den Miet­
vertrag nach dem Tod des Mieters heterose­
xuellen Hinterbliebenen einer niehteheJichen 
Lebens.cmei nschaft vorbehalten (BCHZ 
12J, 116). Wenn der Verfasser seinen Vor­
schlag d".uf besc hränkt, für den FaU einer 
gesetzlichen Regelung alle nichtehelichen Le­
bensgemeinschaften gleich 2.U behandeln, um 
den Lesben- und Schwulcnp .. ren auf diese 
Weise eine minimale Absicherung z.u ermög­
l.ichen, ist dies vordiesem Hintergrund und in 
Anbetracht seiner Auffassung, daß daneben, 
wie bei heteros('xuellen Paaren, die Einge­
hung einer Ehe unbedenklich zur Wahl ste­
hen müßte, eine klare Position. 
\Yfer immer sich auch nur mit einem Teilprob­
lem der reehrlichen Wirkungen von Be2.ie­
hungen zwischen Paaren gleichen G~­

schlechts auseinanderserzen will oder muß, 
findet in der vorg,stellten Schrift ein kompe­
tentes, umfassendes und dabei erstaunlich le,s­
bares Werk, das sowohl eine Einführung in 
den Themen.komplex als auch in den Fußno­
ten b~i dem j~weils berührten Diskussions­
punkt enz.yklopadische Verweise auf 5pezi.l­
literatur bietet. 

Sie/an Reiß 

51J 
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5'4 Chnstoph G,<sy, Weimar - die wehrlose Re­
publik? Verfassungsschutzrecht und Verfas­
sungsschutz in der Weimarer Rep~tbLi.k) Tü­
bingen U. C. B. Mohr (Paul Slfbeckj) 1991, 

XIII, J7J Selten, geh., DM 218,-

Eine der weitverbreitetsten und hartnäckigst 

wiederholten Thesen über die Weimarer 

Reichsverfassung (WRV) ist diejenige von de­

ren Wehrlosigkeit gegenüber ihren Feinden. 

Die »Erkenntnis«j daß eine freiheitliche De­

mokratie nicht relati vistjsch konzipienwerden 
könne, sondern wirksame Mittel zum Schutz 

ihres Kerngehaltes haben müsse, wurde in der 

Nachkriegszeit immer wieder als Legitima­

tionsgrundlage für den >,streitbaren Charak­
[Cr''( des Grundgesetzes und damit gleichzeitig 

für repressive Maßnahmen gegen verfassungs­

feindLiche Parteien und deren Anhänger­
schaft, etwa im Zusammenhang mit ihrer Ent­

fernung aus dem öffentlichen Dienst, ange­

führt. ChristOph Gusy isr in seinem Buch der 

Frage nach der Richtigkeit der These von der 

(rechtlichen) Wehrlosigkeit der ersten deut­

schen Republik nachgegangen und hat sie -

man möchte sagen, ein für aIlcmal- widerlegt. 

Der AutOr nähert sich seinem Gegenstand da­

bei systematisch, indem er in gesonderten Ka­

piteln den Schutz der WR V durch L egislative, 

Exekutive und] udikarive untersucht. 

In sei_nem einleitenden Kapitel geht er dabei 

auf die verfassungsrecbtlichen Vorausserz.un­

gen des Republikschutzes in Weimar ein und 

betont, daß die Abgeordneten der Weimarer 

Nationalversammlung bei ihren Verfassungs­

beratungen in besonderer Weise durch die sie 

umgebenden bürgerkriegsähnlichen Zustände 

beeinflußt waren und ihnen von daher der 

Schutz der Verfassung ein wichtiges Anliegen 

war (5. 15). Hinsichtlich des Schut7.es der Ver­

fassung dürfe man aber nicht allein auf den 

Grundsatz des Art. 76 WR V, demzufolge die 

Verfassung vorbehaltlich der nötigen Z~'ei­

drittelmehrheit - nach herrschender Meinung 

unbegrenzt] - zur Disposition des Gesetzge­

bers stand, rekurrieren, sondern müsse den 

Gesamtrahmen der Verfassung im Auge be­

halten (5.3 t). Art. 76 enthielt sowohl die ne­

gative Absage an den bewaffneten Kamp f wie 

die positive Aussage, daß eine Änderung der 

Verfassung nur im Wege des verfassungsmäßig 

festgeschriebenen Verfahrens zulässig war. Es 

ergab sich daraus zwar eine Offenheit der 

[ 51C:hc G crhud Anschut1.., D IC Vcrflssunl; J c:s Dcu[Jehcn 
RClchs vom 11 August ' 919, c" d rm: k der 14. Au fl )gt. 
Bc::rtm (933, A;l)cn 1987, Art. 76 . S . .. "CI I H 

WRV hinsichtlich der Ziele der politischen 

Akreure, nicht aber in bezug auf die zur Ziel­

verfolgung zulässigen Mittel (5. 28 H.). 
Als einschneidendstes Mittel zum Schutz der 

Republik war dabei die in Art. 48 statuierte 

Diktallirgewalt des Reichspräsidenten vor~e­

sehen, wobei Gusy aber sogleich herausstellt, 

daß diese Vorschrift im Laufe der Zeit nicht 

mehr als bloße Nntfall-, sondern als Normal­

vorschrift gebraudu wurde. Die Diktatur 

zum Schutze der Republik wurde somit zum 

ersten Schritt ihrer Selbstaufläsung (5. 58). 

lndem das Reichsgericht zudem eine richter­

liche Überprüfung von Diktaturmaßnahmen 

verneinte, übersah es die mit dieser Vorschrift 

intendierte panielle Verrechdichung des Poli­

tischen (5.78 L). Die Diktatur wurde. so als 

extra konstitutionelles Phanomen behandelt, 

womit gerade wieder an vorrepublikanische 

Traditionen angeknüpft wurde (5.87). Eine 

für den Republikschutz konzipierte Norm 

wurde in eine Staatsschutzvorschrih umge­

wandelt. Gleichzeitig demonstriere dies, daß 

es beim Gebrauch des Instrumentariums zum 

Schutze der WRV wesentlich darauf ange­

kommen sei, mit welcher Ziel richtung dies 

geschehen sei. So wollte eine Richtung über 

Art. 48 die WRV erhalten; die andere be­

nutzte sie aJs Vehikel zu ihrer Überwindung 

(5.9 t). Das Vorhandensein des Verfassungs­

schutzinsrrumemariunls muß folglich, so der 

Autor, von seinem Einsatz, unterschieden 

werden (5.94). 

Als normales Gesetz zum Schurz der Repu­

blik bot sich 7.unächst bereits der aus dem 

Kaiserreich übernommene Hochverratspa­

ragraph 8 t des StG B an, wobei die Recht­

sprechung auch die sich nach der November­

revolution durchsetz.ende faktische Ordnung 

der demokratischen Republik als Schutzgut 

akzeptierte (5. 110). An diese r Vorschrift lägt 

sich aber auch besonders deutlich machen, 

wie einseitig der Republikschutz gehandhabt 

wurde. So wurde die KPD nach den kommu­

nistischen Unruhen der Jahre 192 rh} als 

hochverräterische Organisation angesehen, 

ohne daß dies noch jeweils im bnzelfall be­

grü.ndet werden mußte. Der Hochverrat 

wurde nach einer )Iobjektiven~( Betrachtung 

beurteilr, so daß eine subjektive Eil11assung 

kommunistischer Angeklagter, sie wollten 

keine G ewalt anwenden oder keinen Hoch­

verrat üben, als unbeachdich angesehen 

wurde. Auf dem Papier blieb die KPD damit 

erlaubt; prakti sch wurde sie aber wie eine 

verbotene Organisation behandelt. Die Vor-
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bereitung des Hochverrats wurde zudem weit 
ausgelegt. Selbst abstrakte Aufrufe zum Sturz 
der kapitaliStischen Ordnung oder zum Ge­
neralstreik bis hin zu künsderischerTatigkeit 
(»literarischer Hochverrat «) wurden als Vor­
bereitungshandlungen gewertet. Das Verhält­
nis der Strafrech(snorm zu den Gnmdrechten 
blieb im w(~scn,Lichen unerön ert. Anders die 
Beurteilung der Putschabsichten der Natio­
nal sozialiSten. Im Ulmer Reichswehroffi­
ziere-Prozeßl wurde ein hoch verräterischer 
Charakter der NSDAP .ufgrund der eidli­
chen Aussage Adolf Hitlers verneint, und 
eine Deklarierung der NSDA P als staatS­
feindLich wurde von der RechtSprechung im 
großen und ganzen bis 1933 nicht vorgenom­
men (5. 1 '7-126)-' 
Nach dem Erzberger-Mord sah sich die 
Reichsregierung veranlaßt, die Grundrechte 
zwecks Schutzes der WRV durch eine beson­
dere Norverordnung zu beschranken. Da.s 
Presse~, das Vereins- und das Versammlungs­
recht wurden verscbärft. Ntcht nur wurde 
der Rechtsweg gegen derartige Beschränkun­
gen ausgeschlossen; es wurde auch eine VoU­
zugszuständigkeit des Reichsinnenministers 
a.ngeordnet, deren Zweck es gerade war, in 
den Landern zu tage tretenden Vollzugsdefi­
zite hinsichtlich des Republikschutzes LU be­
gegnen , Da die Lander, allen voran Bayern. 
ge~en das sich die Anordnung des Reiches im 
besonderen richtete, di ese 10 Verreichlichung«: 
des Republikschutzes ablehnten, wurde die 
VO aber bald dureh ei ne zwe ite verwässert 
(5. "9-' ))). Nach der schließlichen Aufhe­
bung dieser ersten NotVO zum Schutze der 
Republik fUhrte der Mord an Rathenau dann 
zu einem neuerLehen Anlauf, dem Republik­
schutz per NotVO weitere Zahne einzuset­
zen. Die politische Zielrichtung dieser Maß­
nahme war ei ndeutig gegen die Angriffe von 
rechts gerichtet . Reichskanzler Wirth im 
Reichstag: '1 1)" steht der Feind, und darüber 
ist kein Zweifel: di~ser Feind steht rechtS" 
(5. t)6). Wiehtiptes Element der VO war die 
Errichtung einc:s Staatsgerichtshofes zum 
SchUlze der Republik, erneut Ausdruck des 
Mißtrauens gegenüber den Ländern, aber 

1 Fur dcn Hmh='lrund der vom Autor IIIngesprocll(:n~n Er­
Clj;ßlSH' nutz.Uch 151 CUl Ruckgnff ~ B. au f du: - nKln 
unp:mc,Lche - Olfl"tcllung \<on I-Ielnnch H:lnno\·er/Ellu­
bel" H.1nn(wtr·Oruck, P{ll lu ~cht' Justl7. t91S-19 1}, Born­
nClnl-Mcrtt"n 19F::7 

3 Su." hc zur fehlende!, Bcw~rt ll n g der NSDAP 11s SI1 :lIS ­

(t:mdhch auch Horst Mtlcor, P:. ttCIVC'';X){C.' und demo krJ.u. 
lebe" Republik Zur Interpretation und Knllk von An. u 
Aru:. l di'S Gru nd~l!Scl"tcs. B ;ld~- lhden 199). S .. P.5 f( 

auch gegenüber der bisherigen ordentLchen 
Rechtsprechung. Das kurz darauf folgende 
Republikschutzgesetz wurde mit verias­
su ngsd urchbrechender Zweidrittelm ehrheit 
beschlossen. Die mit ihm auch bez.weckte 
1> Verreichlichung« scheiterte aber zum Tejl 
am Widerstand Bayerns, das die Anwendung 
dieses Reichsgesetzes (verfassungswidriger­
weise) ablehnte und standessen eine eigene 
RepublikschutzVO erließ. Durch Vennitt­
lung Eberts kam es zwar zu einem Kompro­
rniß. der den süddeutschen Ländern ei nen 
eigenen Senat im StGH zugeStand. Dennoch 
verbot die (neue) bayerische Landesregierung 
allen bareri;chen Stellen die Anwendung des 
RepSchG . Der Hitler-Putsch von t92 ) wurde 
daher auch nicht vor dem StGH z.um Schutze 
der Republik, sondern vor dem Münebner 
Volksgericht verhandelt (5. '42-147). 
Inhaltlich richtete sich das RepSchG zunächst 
gegen die )Mörderorganisatio nen t" die hinter 
dem Erzberger- und dem Rathenau-Mord 
Standen. Auch hierbei wandte die Rechtspre­
chung das Ge;.!:z abcr unterschiedlich gegen 
rechts und links an. Während im »Tscheka­
Prozeß(~ die KPD als Organisation im Sinne 
des Gesetzes angesehen wurde und damit die 
hohen Strafandrohungen Lur Anwendung ka­
men , wurde bei der hinter den Po litiker­
Morden stehenden .. Organisat.ion Consul« 
nur auf deren Statuten, nicht aber auf das Ver­
halten ihrer Mitglieder abgestellt und som.it 
eine Qualifizierung im Sinne des RepSchG 
abgelehnt (5. '50 L). Bezeichnend war auch, 
wie das im RepSchG statuierte Verbot heimli­
cher Waffenlager gehandhabt wurde. Wurde 
von der Polizei ein solches Waffenl.ger der 
Freikorps entdeckt, gab die Reichswehr, die 
an der Verheiml.ichung von Waffen zwecks 
Umgehung der VersaiJ.ler Beschränkungen 
ein Interesse harre, an, das Lager sei ihr be­
kannt gewesen. Das RG wertete das Preisge­
ben von Waffenlagern der ),sc hwarzen 
Retchswehr l( darüberhinaus als Landesverrat 
und konterkarierte damit den mit dem Ver­
heimlichungsverbot bezweckten Republik­
;chutz (5. ')2 f.). Auch die Vorschriften ge­
gen die Beschimpfung der Republ.ik wurden 
zunächst recht restriktiv ausgelegt. Die Be­
zeichnung der Republik als .. Judenrepublik" 
wurde crSc im Laufe der Zeit aJs Beschimp­
fung gewertet ; das RG differenz.ierte zudem 
danach, ob die .verfassungsmäßig festge­
S1ellte Staatsform « oder nur die »gegenwär­
tige Staatsform. des Reiches beschimpft 
wurde. Auch die Bezeichnung der Reichs-
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516 fahne als »schwarz-fot-mostrich., wurde erst 

ab dem Jahre t928 als Beschimpfung ausge­

legt (5.1661.). Insgesamt stellt Gusy daher 

ein Vollzugsdefizit bei Strafverfolgungsbe­

hörden und Gerichten hinsichtlich des 

RepSehG fest. Geschützt wurde nicht so sehr 

die Republik. als vielmehr der Staat. Wer sich 

dementsprechend auf der Rechten für den 

Staat einsetzte, hatte weic weniger 7.U be­

fürchten als ein Komm\Jnist, der für den In­
ternational,ismus stritt (5. ( 70 L). 
Als das RepSchG im Jahre t929 auslief, war 

im Reichstag keine verfassungsdurchbre­
chende Mehrheit mehr für ein ncues Gesetz 
zu gewinnen. Dennoch wurde von keiner 

Seite reklamiert. daß das mit nur einfacher 

Mehrheit beschlossene 2. RepSchG, das in 

Kraft trat, als die letzte parlamentarische R e­
gierung abtrat und damit die Republik im 

Kern bereits gescheitert war, nicht verfas­
sungsgemäß sei. Das Gesetz führte zu einer 

dCUtllCh weniger restrikriven Auslegung und 
damit zu einer Stärkung des' Republikschul­

zes. Wurde auch umer dem Prä::;idialkabinett 

Brüning der Schutz der Republik mittels 

NotVOen weitergeführt, so hob Papen im 

Juni 1932 die meislen NotVOen seines Vor­

gängers wieder auf. Grund für die Suspendie­

rung des SA-Verbotes und anderer Bestim­

mungen gegen radikale Verbände waren 

Absprachen mit der NSDAP. Länderkompe­

tenzen zum Schutz gegen die Gcgnt'r der 

Republik wurd en ebenfaJls beschnitten. Da­

mit wurde Art. 48 WRV, d er den Republik­

schutz ermöglichen sol1te, dazu benutzt, die 

Republik zu beseitigen . Höhepunkt in die­

sem Zusammenhang war die NotVO ))betrcf­

fend die Wiederherstellung der öffentl.ichen 

Sichcrheit und Ordnung im Gebiet des Lan­

des Preußen fl: vom 20. 7.1932, mit der die 

republikanische preußische Landesregierung 

umer dem Sozialdemokraten OttO Braun 

durch einen Staatskommissar ersetzt wurde 

(. Preußenschlag.).' Begründet wurde dies 

damit , daß die preullische Regierung den 

(u . a . durch die Aufhebung des SA-Verbotes 

geschaffenen) Gefahren für dic öffentliche Si­

cherheit nicht gewachsen sei (5.2°7-209). 

Einem besonderen Gru.nd für das Scheitern 

des Republiksehutz.es in Weimar widmet sich 

-I Siche 7.U Jen V<'rh3n dlunlt'n ubtr dt'n . P~ußtnschlol&_ 
\'or dem Su. :lI s~cnchtshol d.lc Jun gSIe, vo r nllem auf dn~: 
Rcdmthconen Schmltls, Il rJlc:rs und Kc:lsetu Ba ug neh· 
m~ndc D:usldlung von D .lVl ri D}''t.cnh:lus. (..elF'] Thcory 
In Ihc Cülbpsc or Weima.r : COlllcmponry t enon", 111 : 
Amencm Po],uCll Scl~nce Re\'lcw, Bd " , ( 19?7), 
S.I~l-l}4· 

der Autor in einem Absch.n.itt über d.ie sich in 

der Weimarer Republik breitrnachende Am­

nesliepraxis für politische Straft.aten, ein Phä­

nomen, das Gusy treffend als I>negat.ives 

Staatsschutzrecht« bezeichnet. So führte die 

erSle größere Reichsamnestie (sog. 'IKapp­

Amnestie«) dazu, daß von den 775 am Kapp­

Putsch be[eiligten Offizieren keio einziger 

srrafrechtlich zur Verantwortung gezogen 

wurde (während die der bayerischen I.andes­

kompetenz unterfallenden Teilnehmer der 

1vlünchner Räterepublik weiterhin in Haft 

blieben) (5.227 f.). Weitere Amnestien folg­

ten, und schließlich wurden sogar die politi­

schen Mörder amnestiert. Grund dafür war. 

daß die negat.iven Mehrheiten im Reichslag 

z.umindest imstande waren, sich zusamrnen­

zufinJt:n , um ihre Gesinnungsgenossen aus 

dem G efängnis zu bringen. Dieser " politische 

GefangenenauStausch . (earl von Ossietzky) 

geschah dabei, wie Gu sy bemerkt, zu Lasten 

eines Dritte n, nämlich der Republik (5.2)9). 

D en neuen Straftatbest iinden oder Strafver­

schärfungen der RcpubJjkschutznormen kor­

respondierte fast regelmäßig eine Amnestie, 

die deren Wirkunbl'n rückgängig machte. Die 

Urheber von Straftaten konntl.:n sich ~pät~ · 

stenS seit 1928 darauf verlassen. daß ihr<' Par­

teigänger ihnen unabhängjg von d er Art der 

begangenen Straftaten Straffreiheit verschaf­

fen würden. Die Amnestiegesetze. wurden so 

zum Instrument der rechten und linken Op­

position im Kampfe gegen die R epublik 

(5. 24t-243). 

[n seinem Kapitel über den Republikschutz 

durch die Exekutive stellt G usy heraus, daß 

die Polizei, auch wenn ihre Führer innerJich 

oft in Dist.anz zur Republik standen, sich äu­

ßerlich loyal verhielt (5 . 27)). Die Wirksam­

keit pt)li z (,~ ili cben Handeins hing damit insbe­

sondere von der jeweiligen politischen Füh­

rung ab, und dort gab es erhebliche 

Unterschiede. Während in Ländern, in denen 

die Weimarer Koalition die Regierung stellte, 

etwa in Preußen, Baden, Hessen und Ham­

burg, de r Republikschu t7. ernst genommen 

wurde, wurde er in Länd ern , an deren Regie­

rungen die Deutschnationalen beteiligt wa­

ren, etwa Bremen, Württemberg und vor 

allem Bayern, k;1Um ernst genommen . Wo g:'lr 

NSDAP oder KPD (beides in Thüringen) 

Einfluß auf die Regierung hatten, war eine 

aktive Gegnerschaft zur Republik z.u ver­

zeichnen (5. 248-250). Die Beamten im Reich 

nahmen nach Einschatzung des AutOrs die 

Republik insgesamt als geringeres Übel hin, 
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jedenf,lls so lange noch keine lohnendere AI· 

tern'tive in Sicht war (5. )06). 
Recht differenz iert beurteilt Gusy den Repu­
blikschut.z durch die Justiz. Hier machte sich 

negativ bemerkbar, daß diese nach der N o­

vemberrevo lut ion personell und organisato­

risch in Takt geblieben war und es auch 
danach keine geziehe Personalpolitik zur Ge­
winnung republikan ischer Juristen gab. Den­
noch sieht der Autor im Laufe der Zeit bei 
der Justiz eine stärkere Hinwendung zu r 
WRVl partiell sogar ei ne Unterstützung der 
verfassungsmäßi gen Ordnung (S. )24). Ange­
sichts der von ihm selbst festgestellten Einsci­
ugkciten vor allem in der unterschiedli che n 
Beurteilung der Subv(!r~jvit :it der KPD und 
der N SDAP (5. ))8) ist dieses Urteil aber 
vielleich t etwas zu milde, auch wenn man an­
erkennt, daß beim Ehrensch utz für republi· 
kan ische Politiker und beim Verbot der Ver­

unglimpfung republikanischer Symbole eine 
gewisse positive Tendenz zu verzeichnen war. 
Insgesamt kan n man aber eher Gusys Ge­
samtresümee uber die Justiz unterstreichen: 
Gegenüber kommunistischen Angriffen war 
sie recht wirkungsvoll, während sie die Repu­
blik gegen Angriffe von rechts partie ll unge· 
schützt li eß (S.j61 f.). 
In seinem Schlußkapitel stellt der Autor her­
aus, daß mit dem Schwächerwerden der repu ­
blikanischen Parteien auch der Republik­

schutz abnahm. Zwar habe die WRVein um· 

b.ssendes Instrum entarium zum Schut.ze der 
Republik besessen , es habe aber t·in erhebli· 
ches Vollzugsdefizit bestanden. Die WR V sei 

damit nicht zugrunde gegangen, weil ihre Ab· 
wehrmechanismen unz ureichend, sondern 
weil ihre Gegner zu Stark waren (5. )69 f. ). 

ChristOph Gusy hat mit seiner umfassenden 
Studie des Verfassungsschufl.instrumentari. 
ums und der praktisc hen Wa hrnehmung des 
Republikschutzes ei.nen wertvolle n Beitrag 
z.ur Rechtsgeschichte der Weimarer Republ.ik 
geliefert. Die Materie ist äullerst gründlich 
aufgearbeitet, u. a. auch daran ersicbtlich, daß 
die parlamentarischen Berarungen jeweils 
einbe7.ogen und die einzel nen Regelungen de­
tailliert in ihren ma_nch mal recht komplizier­
tcn ZusOlmmenhängen dargestellt sind. Der 
bewußt rechtshisrorisch beschränkte Unter­
suchungsa ns;l,tz ist aber etwas unbefriedi­
gend , da Gusy sich scheut, irgend welche 

Schlußfolgerungen aus seinen Erkenntnissen 
zu ziehen, di e für die Gegenwart vo n Gültig­
keit sein könnten (siehe explizit S. )70). Si­
cherlich kann man vom Autor njeht erwanen, 

daß er aus der geschich tlichen Betrachtung 

der Weimarer Republik eine umfassende 

Konzeption für den Republ.ikschutz in einer 
stabileren liberalen Demokratie entwirft. S 

Dennoch wären ei nige Andeutungen in dieser 
Hinsicht wünsch enswert gewesen, so etwa 
hinslchtljcb der Frage, in welchem Maße es 
überhaupt Sinn macht, die demokratische Re· 
publik mit repress iven Mittel.n zu sebützen , 
besonders, wenn dabei nicht nur Gewalttätig­
keit, sonde rn auch politische Meinungsäuße­
rungen unterdrückt werden. Wann steht Re­
publikschutz wegen der dabei angewandten 

Minel seiner ei~enen Intentio n im Wege? 
Abe r auch die [-'ra gel wie lange und unter 
welchen Voraussetzungen eine Republik mit 
repress iven 1vlitteln zu schütl.en ist , gehört in 
diesen Zusammenhang. Auch w{'n n sich 
Gusy auf den rechts histOrischen Aspekt zu· 

rückl.iebt, hatte man doch ei n WOrt darüber 
erhofft, ob die Weimorer Republik bei etwas 

mehr Einsatz des Republikschut l. instrumen­
tariums 7. U einem früheren Zeitpunkt eine 
größere Überlebenschance gehabt hätte. 

Wenngleich der AutOr überzeu gend mit der 

Stereotype aufräumt, daß die \"XIeimarer Re­
pubJik weh rlos gewesen sei, so wird daraus 
noch nichr crsichtlieh, was dies im Hinblick 
auf die so häuiig p ropagierte »Wehrha fti g­
keit « der Demokratie nach dem GG zu besa­
gen hat . Wer vorher Weimar zur Legitimation 
des Instrumenta riums der »streitbaren De­
mokratie«( benutz. te, kann nach dies er Studie 
zwar nicht mehr d.ie These von der Wehrlo ­

sigkeit der erSten deutschen Demokratie be­
mühen, dafür aber nun fordern, daß in der 
zwei ten Republik das Republikschutzinstru­

mentarium konseq uenter als früher ange­
wandt werden sollte. Für die eigentliche 
demokratietheoretische Frage, inwieweit 
solch repressiver »RepubLikschutv< zulässig 
und vernünftig ist! ist damit nicht viel gewon­
nen. AlJerdings ist es dennoch für die Beant­
wortung dieser aktuellen Frage hilfreich, daß 

der Autor uns die Facetten eines umfangrei­
chen, aber dennoch wiIk un gslosen Republik­

schutz.insl rumemariums in der Vergangenheit 
klar vor Augen geführt hat. 

Man/red H . Wiegandt 

Ein Ven uc.h zu clnrr gc:grnwolnsonefl oc:n cn Konzepnon 
des R'1'ubhkschu l.us W IR! z.. ß. untt.rnommen von Cuu 
Lc"l:wM:/ Hon t Mrier, Repubhkschutz. Maßstabe fur d,e 
VCrlCs.dISUflg der Oemokn llc, Rcmbck t-oCI Hlmburg 
199 5· SIehe- dn u mC'wc RCZl"n~On 111 : R.uP 1996, 
S_ !J ~-~H' 
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Nürnberger Menschenrechlszentrum (Hrsg.), 

Von Niirnberg nach Den Haag. Menschen­
rechtsverbrechen vor Gericht. Zur Akluahtcü 

des Nürnberger Prozesses, Hamburg (Euro­

päische Verlagsanstalt) 1996, 248 S., DM 48,-

In seiner vor 200 Jahren erschienenen Schrift 

»Zum ewigen frieden<:{ macht Immanuel 

Kant eine Beobachtung, die bis heute gültig 

geblieben ist. Es ist verwunderlich, meint 

Kant, daß "bei der Bösartigkeit der menschli­
chen Natu.r<<: ),das Wort Recht aus der Kriegs­

poLitik nicht ... ganz hat verwiesen werden 

können«.1 Die FeststeUung, daß die Men­

schenrechte in den Beziehungen der Staaten 

nur ein geringes Gewicht haben, stammt 

nicht von einem Gegner der universellen Gel­

tung v6lkerrechtlicher Normen, sondern von 

einem ihrer größten Theoretiker. Die Diffe~ 

renz zwischen dem V6lkerstrafrecht und sei­

ner juristischen Durchsetzung ist das Kern­

problem, das den Beiträgen des - von Rainer 

Huhle strukrurierten - Sammelbandes zu den 

Folgewirkungen des Nürnberger Prozesses 

zugrundeliegt. 

Das Buch ist höchsr aktuell. Fünfzig Jahre 

nach dem Nürnberger Prozeß, der das Völ­

kersrrafrechr gegen Staatsverbrecher des N S­

Regimes tatsächlich durchsetzte (wenngleich 

die späteren Entscheidungen in den Nürnber­

ger Nachfolgeprozessen gegen die Funk­
tionselite des Dritten Reiches keinen Bestand 

behielten), wurden wieder internationale 

Strafgerichtshöfe zur Ahndung der Massen­

verbrechen im Jugoslawien-Konflikt und in 

Ruanda eingesetzt. 

Die Beiträge kreisen um die frage der Verfol­

gung von innen- und außenpolitischen Ver­

brechen des Staatsapparats, insbesondere in 

Mittel- und Südamerika, in Afrika und auf 

dem Balkan in den letzten Jahrzehnten. Der 

Band bietet eine informative historisch-juri­

stische Bestandsaufnahme, auch wenn der 

Untertitel - "MenschenrechtSyerbrechen,( -

einigermaßen ungenau ist: Das Subjekt der 

Verbrechen sind ja nicht die Menschenrechte, 

sie werden verletzt. 

Die Autoren sind durch ihre Arbeiten und 

ihre juristisch-pol.itische Aktivität ausgewie­

sen. Genannt seien nur Christian Tomuschat, 

Völkerrechtler an der Berliner Humboldt­

Universität, Mitglied der UN-VölkerrechtS­

kommi,ssion, Reinhard Merkei, Strafrechtler 

I I Kam, Zum ewi gtll Fncden ( 1 79 ~) , In: dc~s. \Vl."rkc 
ßd. Xl, Frankfurti~1 . '96~, S 1.I g 

und Völkerrechtstheoretiker, Fabiola Letel­

lier dei Solar, Rechtsanwältin in Santiago dc 

Chile, Richard GoldstOne, Leiter der Ankla­

gebehörde des internationalen Strafgerichts­

hofs für das ehcmaljge Jugoslawien, und 

Whitney Harris) Mitarbeiter im Stab des US­

HauptankJägcrs i.n Nürnberg. 

Die Entstehung und die Probleme des ersten 

internationalen Strafgerichts der G eschichte, 

des Verfahrens gegen die Hauprkriegsverbre­

cher des Dritten Reiches, werden von Merke! 

in ihren normativen Grundlagen und Verfah­

rensformen differenziert dargestellt. Der 

Autor steuert zwischen einer negarorischen 

Kritik und einer unreflektierten Überhöhung 

des Prozesses hindurch. Die Intention von 

Nürnberg, zentrale Handlungen des Staates­

Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbre­

chen und Verbrechen gegen die Menschlich­

keit - anders als nach dem ersten Weltkrieg 

durch völkerrechtliche Jurisdiktion zu sank­

tionieren, tritt nachvollziehbar in den Blick. 

Darm können einzelne Einwände gegen den 

Nürnberger Prozeß, die dessen z. T. fehlende 

rechtsstaadiche Folgerichtigkeit - etwa im 

Blick auf die Zusammensetzung des Ge­

richtshofs - berreffen, nichts ändern. 

Zu wenig beleuchter werden die historischen 

Entstehungsgründe fur das Nürnberger Tri­

bunal. Sie reichen in den Herbst 1943 zurück. 

Die Vertreter der USA, Großbr'itanniens und 

der Sowjetunion n:agierten auf der Konfe­

renz von Moskau auf die, wie es hieß, "unge­

heuren Verbrechen auf dem Gebiet der So­

wjetunion«.l Die Großmächte trafen die 

Feststellung, daß diese Verbrechen - die Ein­

s.tzgruppen der NS-Regierung hatten haupt­

sächlich in der UdSSR über eine Million 

Juden getötet - geahndet werden müssen, 

Auf den Mordfeldern der Militär- und Ver­

nichtungsmaschine des NS-Regimes ist der 

Gedanke eines Strafgerichts über Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit geboren WOr­

den. 

Nut dem Nürnberger Verfahren war der An­

Stoß für eine allgemeine völkerrechtliche KOM 

difizierung der im Londoner Starut vom 

8. August 1945 n.iedergelegten Grundsätze 

gegeben. 1946 macht sich die Vollversamm­

lung der UNO diesc Grundsätze zu eigen, 

1948 folgt die UNO-Konvention gegen Völ­

kermord. 1950 konkretisiert die Völker-

1 Vlerm Jcht('konren:n~ In Mosk:au, J. N ov.c;mbcr 194}. Er­
ktan.:ng ubc r G :'a U ~nl1kC la· !l. 111: KO rl fer-cn:u·n und Ver· 
tr J.!;c. VeMrlgsplQftL, -4 8d, 1914- 11) 19, bcub. yon 
11. K G. RonucfJ.rth/H . Euler, Wurzburg 1959'. S 217. 
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rechtskommission der U'NO die Nürnberger 
Prinzipien, insbesondere die völkerrechtliche 
Verantwortung, lll):tbhängig von den fesd e­
gungen einer nationalen Rechtsordnung; zu­
gleich ist ein Exkulpationsausschluß fur ein 
Handeln staatlicher Amtsträger vorgesehen. 
Seit 1994 liegt der Vollvc rs:tm mlung ein Statut 
für einen Internationalen Strafgerichtshof 
vor. Dies ist verbunden mit einem von der 
VölkerrechlSkommission der UNO '99' aus­
gearbeiteten Entwurf eines Volkers[raf­
rechtS. 
So klar die objektive Rechtslage iSt, so un­
übersehbar sind die restriktiven Bedingungen 
für die Konstituierung einer sanktionsfähigen 
Justiz der Vereinten Nationen. Wenn man den 
Band gegen den Strich seiner starken POStu­
late lieSt, ergibt sich folgendes Bild. 
Die Errichtung internationaler Strafgerichts­
höfe für das ehemalige Jugoslawien und für 
Ruanda bedeutet nicht e.infach, daß sich ein 
neues völkerrechtliches Pr-inzip durchgesetZt 
hätte. Tomuschat spricht, obgleich er die in­
ternationale Gerichtsbarkeit unterstützt, vom 
»Geruch einer Sonderjustiz für bcstimm(e 
Parias der internationalen Gemeinschaft.c, 
))während sich auf der anderen Seite die stän­
digen Mitglieder des Sicherheitsrats (der ja 
jene Strafgcriehtshöfe eingericluet hat) von 
jedem Obligo dispensi eren können •. 
Statt völkerrechtlicher oder innerstaatlicher 
Mechanismen justizieller Ahndung von Men­
schenrechtsverletzungen hat sich in Latein­
amerika, aber auch in Südafrika - neben den 
Selbstamnestien der Machtträger - ein ge­
richlSfreies SyslCm gesellschaftlicher Wahr­
heitskommissionen mit höchst unterschiedli­
chen Funktionen herausgebi ldet. Sie reichen 
von der schmerzenden Selbstaufklärung der 
einstigen Tater bis zur zudeckenden Schnell­
amnestie wie in den meisten Ländern Süd­
und Minelamerikas, die Jie Hypothek der 
terroristischen Diktatur im Schweigen begra­
ben. Allerdings erscheint die einfache Ver­
werfung der Wahrheits kommission, weil sie 
ein schlechter Ersatz für eine gerichtliche 
Ahndung VOn Staatsverbrechen sei - dies 
klingt in dem ansonsten sehr informativen 
Beitrag von Ruth Weiss an - , doch problema­
tisch. Denn in Südafrika hat die ,.Komrrus­
sion zur Untersuchung von öffentlicher Ge­
walt und Einschüchterung« auch ohne ju­
stizielle Sanktion immerhin die QuaLität eines 
gesellschaftlichen Selbstaufklärungsprozesses 
über die Zerstörung der Menschenrechte in 
einem rassistischen Gewaltregime. Dies be-

ruh[ auch auf der Repräsentanz exponierter 
Gegner des Systems der Apartheid in jener 
Kommission. 
Eine kritische Aufarbeiwng des staatlichen 
Terrors wi.rd in den von Dan Bar-On darge­
stellten Gesprächen mit Kindem von NS­
Tätern intendiert. \Vährend die Tochter eines 
Eins3tzgruppen.kommandeurs erfährt, daß 
ihr Vater für die von ihm verübten Verbrechen 
keine Verantwortung übernimmt, ja seine Ta­
ten sogar gegenüber seinen Ktndcrn als Han­
deln zu ihrem Wohl rechtfertigte, stellt sie 
nach ei.ncr siebenjährigen Therapit: fest. daß 
sie nun mit ihrem Vater sprechen und »für ihn 
auch Liebele empfinden kann. Ob Kommuni­
kation als solche - über ihren Inhalt erfährt 
man nichts - schon die selbstreflexive Aufa.r­
beitung des von den Einsatzgruppen verüb­
tcn Massenmords an den Juden einschließt, 
ist zweifelhaft . Wie aber die Liebe der Toch­
tcr zu ihrem Vater von dessen Mordtaten 
abgelöst werden kann, bleibt das Geheimnis 
dieser Therapie. In ibr ist die kommunikative 
Balance gegenüber dem Täter und die Wahr­
nehmung der Opfer schwerlich auf einen 
Nenner zu bringen. 
Schließlich bleibt die innerstaatliche Ahn­
dung der Krimina1ität der Regierenden. Ein 
großes Exempel ist das über nahezu 10 J abre 
vOn Fabiola Letdier dei Solar durchgefoch­
tene Verfahren gegen die Mörder ihres Bru­
ders. des chilenischen Außenminisrers Lete­
lier, das trOtZ vieler W'iderstäcde J995 zur 
Verurteilung des Chefs des chilenischen Ge­
heimdienstes. Manuel Contreras, fühn . Die 
Brisanz dieser Entscheidung ergibr sich aus 
der Reaktion des PUlSchgenerais und langjäb­
rigen Diktatur-Präsidenten Aug·ust Pinochet. 
Er diffamiert den Obersten Gerichtshof sei­
nes Landes als .fabriziertes Ad-Hoc-Tribu­
nal ... durchtränkt von heftiger Politisie­
rung«. 
Schwer verständLch ist, daß sich in dem Band 
kein Blick auf Wesreuropa, VOr allem aber auf 
unser Land richtet, in dem sich vielfältige 
Mechanismen der Sanktionsabwehr gegen­
übt:r den Großverbrechen des Dritten Rei­
ches - von 1IStreicheistrafen für Mordernazis« 
(Bloch) bis zur Quasi-Amnestie der Schreib­
tischtäter des ReichssicherheitshauptamtS 1 -

ausgebildet haben. Oie Auseinanderset2ung 
um die Ahndung der SED-Kriminalität bleibt 
ebenfalls unerwähnt. 

j U Herherr. Best. Biogr~ph,sche SlUdic!I uber RJdik-:.hs· 
mus, WCh.:U1 st:h~uung und Vcmunh, Bonn [996, 
S.491 ff. 
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520 Da~ Buch legt ein skeptisches Resümee nahe: rung bz,w. Aufhellung vOn StaatSverbrechen 
Unter den gegenw3nigcn Bedingungen der offen. 
Weltpolitik ist nur der \Veg ein er mühsam Joachim Perelr 
durchzufechtenden , punktuellen Sankuonie-

Verena Wodtke-Werner (Hrsg.) 

Alles nochmal durchleben 

Das Recht und die (sexuelle) Gewalt gegen Kinder 

Kinder, die mißhandelt wurden oder sexueller Gewalt ausgesetzt 
waren, leiden durch das Ermittlungsverfahren und vor Gericht häufig 
erneut. Nicht nur durch die Unkenntnis im Umgang mit kindlichen 
Zeugen, sondern oft auch durch die Kooperationsunfahigkeit der 
damit befaßten Fachgruppen werden Kinder wiederum zu Opfern . 
Das Buch bietet Grundlagenwissen zu Mißbrauch und Mißhandlung, 
thematisiert die Ursachen dieser Delikte und befaßt sich mit den 
unterschiedlichen psychischen Folgen von sexueller Gewalt gegen 
Kinder. Den Schwerpunkt . bilden Informationen über effektiven 
Opferschutz kindlicher Zeugen im polizeilichen Ernüulungsverfah­
ren sowie in der Vorbereitung auf das Strafverfahren und im Straf­
prozeß selbst. Aus der Dokumentation der tatsächlichen Prozesse 
wird besonders deutlich, was sich verändern muß: verstärkte Koope­
ration der Fachkreise, Ausbildung und Weiterbildung über den 
Umgang mit kindlichen Zeugen bei Polizei und Justiz , der Abbau 
typischer sexistischer RollenvorsteJlungen und die laufende kritische 
Beobachtung der Gesetzesgrundlagen. 
Für Fachleute aus Beratungsstellen, Jugendämtern, Polizei, Justiz 
und Kinderheilkunde werden in verständlicher Form wichtige Infor­
mationen zum Ermiulungs- und Strafverfahren bei sexueller Gewalt 
gegen Kinder gegeben. 

/997, /37 S., brosch., 36,- DM, 263,- öS, 33,50 sFr, 
ISBN 3-7890-4659-0 
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